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Quelle: Gesamte Rechtsvorschrift für Lehrpläne der Mittelschulen, Fassung vom 11.02.2022, 
www.ris.bka.gv.at  
 
Auszug aus dem Allgemeinen Bildungsziel 

2. Gesetzlicher Auftrag  
Die Mittelschule hat die Aufgabe, der Schülerin oder dem Schüler je nach Interesse, Neigung, Begabung 

und Fähigkeit eine grundlegende Allgemeinbildung und eine vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln 

und sie oder ihn für den Übertritt in mittlere oder in höhere Schulen zu befähigen sowie auf die 

Polytechnische Schule oder das Berufsleben vorzubereiten. 

Die Mittelschule hat im Sinne des § 2 des Schulorganisationsgesetzes an der Heranbildung der jungen 
Menschen mitzuwirken, nämlich beim Erwerb von Kompetenzen und bei der Vermittlung von Werten. 
Dabei ist die Fähigkeit und Bereitschaft zum selbstständigen Denken und zur kritischen Reflexion 
besonders zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler sind in ihrem Entwicklungsprozess zu einer sozial 
orientierten und positiven Lebensgestaltung zu unterstützen.  
 
3. Leitvorstellungen  
Der Bildungs- und Erziehungsprozess erfolgt vor dem Hintergrund rascher gesellschaftlicher 
Veränderungen insbesondere in den Bereichen Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Umwelt und 
Recht. Der partizipative Prozess in einem gemeinsamen Europa, in einer global vernetzten Gesellschaft 
mit internationalen Märkten führt zu Fragen der interkulturellen Begegnung und Herausforderungen 
im Bereich Chancengleichheit und Gleichstellung der Geschlechter. In diesem Zusammenhang kommt 
der Auseinandersetzung mit der regionalen, österreichischen und europäischen Identität unter dem 
Aspekt der Weltoffenheit besondere Bedeutung zu. Gegenseitige Achtung, Respekt und Anerkennung 
sind wichtige Erziehungsziele insbesondere im Kontext des gesellschaftlichen Umgangs mit Vielfalt, 
Differenz und Identität. In Klassengemeinschaften von Schülerinnen und Schülern mit 
unterschiedlichen Erstsprachen und unterschiedlichen kulturellen Hintergründen ist neben der 
sicheren Verwendung der Unterrichtssprache dem respektvollen Umgang mit Sprachenvielfalt und der 
Begegnung der Kulturen im Alltagsleben besonderes Augenmerk zu widmen. Schulen sind im Zuge von 
„Gender Mainstreaming“ und Gleichstellung der Geschlechter angehalten sich mit der Relevanz der 
Kategorie Geschlecht auf allen Ebenen des Lehrens und Lernens auseinanderzusetzen.  
Die Wahrnehmung von demokratischen Mitsprache- und Mitgestaltungsmöglichkeiten in den 
unterschiedlichen Lebens- und Gesellschaftsbereichen erfordert die Befähigung zur sach- und 
wertbezogenen Urteilsbildung und zur Übernahme sozialer Verantwortung. Zur Entwicklung dieser 
Fähigkeiten sind in hohem Maße Selbstwirksamkeit sowie selbstbestimmtes und selbst organisiertes 
Lernen und eigenständiges Handeln zu fördern.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen eigene weltanschauliche Konzepte entwerfen und ihre eigenen 
Lebenspläne und eigenen Vorstellungen von beruflichen Möglichkeiten entwickeln. Die Schülerinnen 
und Schüler sind sowohl zum selbstständigen Handeln als auch zur Teilnahme am sozialen Geschehen 
anzuhalten. Im überschaubaren Rahmen der Schulgemeinschaft sollen Schülerinnen und Schüler 
Fähigkeiten erwerben, die später in Ausbildung und Beruf dringend gebraucht werden, etwa für die 
Bewältigung kommunikativer und kooperativer Aufgaben.  
Den Fragen und dem Verlangen nach einem sinnerfüllten Leben in einer menschenwürdigen Zukunft 
hat der Unterricht mit einer auf ausreichende Information und Wissen aufbauenden 
Auseinandersetzung mit ethischen und moralischen Werten und der religiösen Dimension des Lebens 
zu begegnen. Die jungen Menschen sind bei der Entwicklung zu eigenverantwortlichen 
Persönlichkeiten sowie in ihrer Sozialität zu fördern und in der Herausforderung, in ihrem Dasein 
einen Sinn zu finden, zu stützen.  
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Die Würde jedes Menschen, seine Freiheit und Integrität, die Gleichheit und Einzigartigkeit aller 

Menschen sowie die Solidarität insbesondere mit den Schwachen und am Rande Stehenden sind 

wichtige Werte und Erziehungsziele der Schule. 

4. Aufgabenbereiche der Schule  
Wissensaneignung, Kompetenzerwerb  
Kompetenz besteht aus dem Zusammenspiel von Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten und Haltungen, 
welche in Handlungssituationen durch die Disposition der Einzelnen zur Geltung kommen. Zur 
fachbezogenen Kompetenzentwicklung gehört die Aneignung fundierten Wissens, eine zentrale 
Aufgabe der Schule. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler im Sinne eines lebensbegleitenden 
Lernens zur selbstständigen, aktiven Aneignung, aber auch zu einer kritisch-prüfenden 
Auseinandersetzung mit dem verfügbaren Wissen befähigt und ermutigt werden.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich in altersadäquater Form mit Problemstellungen 
auseinandersetzen, Gegebenheiten kritisch hinterfragen, Probleme erkennen und definieren, 
Lösungswege eigenständig suchen und ihr eigenes Handeln kritisch betrachten.  
Eine so erworbene Sachkompetenz bedarf allerdings der Erweiterung und Ergänzung durch Selbst- 
und Sozialkompetenz. Die Entwicklung der eigenen Begabungen und Möglichkeiten, aber auch das 
Wissen um die eigenen Stärken und Schwächen sowie die Bereitschaft, sich selbst in neuen Situationen 
immer wieder kennen zu lernen und zu erproben, ist ebenso Ziel und Aufgabe des Lernens in der Schule 
wie die Fähigkeit und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, mit anderen zu kooperieren, 
Initiative zu entwickeln und an der Gestaltung des sozialen Lebens innerhalb und außerhalb der Schule 
mitzuwirken („dynamische Fähigkeiten“).  
Die Förderung solcher dynamischer Fähigkeiten soll die Schülerinnen und Schüler auf Situationen 
vorbereiten, zu deren Bewältigung abrufbares Wissen und erworbene Erfahrungen allein nicht 
ausreichen, sondern in denen Lösungswege aktuell entwickelt werden müssen.  
Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler lernen, mit Sachthemen, mit sich selbst und mit anderen 
auf eine für alle Beteiligten konstruktive Weise umzugehen. Sie sollen Sachkompetenz, 
Selbstkompetenz und Sozialkompetenz in einem ausgewogenen Verhältnis entwickeln, wobei zu 
beachten ist, dass für den Erwerb von Sachkompetenz Selbst- und Sozialkompetenz eine notwendige 
Voraussetzung darstellen. 
 
Religiös-ethisch-philosophische Bildungsdimension  
Die Schülerinnen und Schüler stehen vor den Fragen nach Sinn und Ziel und ihrem Verlangen nach 
einem sinnerfüllten Leben in einer menschenwürdigen Zukunft. Bei der Suche nach Orientierung 
bieten Religionen und Weltanschauungen ihre Antworten und Erklärungsmuster für eine 
eigenständige Auseinandersetzung an. In den Unterrichtsgegenständen ist auf philosophische und 
religiöse Erklärungs- und Begründungsversuche über Ursprung und Sinn der eigenen Existenz und 
der Welt einzugehen. Junge Menschen sollen Angebote zum Erwerb von Urteils- und 
Entscheidungskompetenz erhalten, um ihr Leben sinnerfüllt zu gestalten. Orientierungen zur 
Lebensgestaltung und Hilfen zur Bewältigung von Alltags- und Grenzsituationen sollen die 
Schülerinnen und Schüler zu einem eigenständigen und sozial verantwortlichen Leben ermutigen. Die 
Achtung vor Menschen, die dabei unterschiedliche Wege gehen, soll gefördert werden. Diese 
Zielsetzungen bilden die Grundlage für eine fächerübergreifende und vernetzte Zusammenarbeit und 
vervollständigen damit die Beiträge der Unterrichtsgegenstände und Bildungsbereiche zur 
umfassenden Bildung der jungen Menschen.  
 
5. Bildungsbereiche  
Bildung ist mehr als die Summe des Wissens, das in den einzelnen Unterrichtsgegenständen erworben 
werden kann. Im Folgenden werden daher weitere Ziele der Allgemeinbildung in fünf 
Bildungsbereichen näher erläutert. Sie sind als Benennung wichtiger Segmente im Bildungsprozess zu 
verstehen und bilden ebenso wie die religiös-ethisch-philosophische Bildungsdimension eine 
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Grundlage für die fächerverbindende und fächerübergreifende Zusammenarbeit. Die Bildungsbereiche 
bieten gemeinsam mit den Zielen in den Abschnitten „Aufgabenbereiche der Schule“ und 
„Leitvorstellungen“ den Bezugsrahmen für die Einordnung jener Beiträge, die die einzelnen 
Unterrichtsgegenstände für den gesamten schulischen Bildungsprozess zu leisten haben.  
In den Bildungsbereichen sind auch jene Zielsetzungen enthalten, die von folgenden 
Unterrichtsprinzipien vertreten werden:  
Gesundheitserziehung, Erziehung zur Gleichstellung von Frauen und Männern, (digitale) 
Medienerziehung, Musische Erziehung, Politische Bildung, Interkulturelles Lernen, Sexualerziehung, 
Lese- und Sprecherziehung, Umwelterziehung, Verkehrserziehung, Wirtschafts- und 
Konsumentenerziehung, Erziehung zur Anwendung neuer Technologien, Vorbereitung auf die Arbeits- 
und Berufswelt. 
 
Bildungsbereich Sprache und Kommunikation  
Ausdrucks-, Denk-, Kommunikations- und Handlungsfähigkeit sind in hohem Maße von der 
Sprachkompetenz abhängig. In jedem Unterrichtsgegenstand sind die Schülerinnen und Schüler mit 
und über Sprache – zB auch in Form von Bildsprache – zu befähigen, ihre kognitiven, emotionalen, 
sozialen und kreativen Kapazitäten zu nutzen und zu erweitern. Die Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen ermöglicht die Einsicht, dass Weltsicht und 
Denkstrukturen in besonderer Weise sprachlich und kulturell geprägt sind.  
Wenn die Begegnung mit anderen Kulturen und Generationen sowie die sprachliche und kulturelle 
Vielfalt in unserer eigenen Gesellschaft als bereichernd erfahren wird, ist auch ein Grundstein für 
Offenheit und gegenseitige Achtung gelegt.  
Ein kritischer Umgang mit und eine konstruktive Nutzung von (digitalen) Medien sind zu fördern. 
 
Bildungsbereich Mensch und Gesellschaft  
Das Verständnis für gesellschaftliche (insbesondere politische, wirtschaftliche, rechtliche, soziale, 
ökologische, kulturelle) Zusammenhänge ist eine wichtige Voraussetzung für ein befriedigendes Leben 
und für eine konstruktive Mitarbeit an gesellschaftlichen Aufgaben.  
Die Schülerinnen und Schüler sind zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit sich selbst und 
mit anderen anzuleiten, insbesondere in den Bereichen Geschlecht, Sexualität und Partnerschaft. Sie 
sollen lernen, Ursachen und Auswirkungen von Rollenbildern, die den Geschlechtern zugeordnet 
werden, zu erkennen und kritisch zu prüfen.  
Die Verflochtenheit des Einzelnen in vielfältige Formen von Gemeinschaft ist bewusst zu machen; 
Wertschätzung sich selbst und anderen gegenüber sowie Achtung vor den unterschiedlichen 
menschlichen Wegen der Sinnfindung sind zu fördern.  
Es ist bewusst zu machen, dass gesellschaftliche Phänomene historisch bedingt und von Menschen 
geschaffen sind und dass es möglich und sinnvoll ist, auf gesellschaftliche Entwicklungen konstruktiv 
Einfluss zu nehmen. Aufgaben und Arbeitsweisen von gesellschaftlichen Institutionen und 
Interessengruppen sind zu vermitteln und mögliche Lösungen für Interessenskonflikte zu erarbeiten 
und abzuwägen.  
Der Unterricht hat aktiv zu einer den Menschenrechten verpflichteten Demokratie beizutragen. 
Urteils- und Kritikfähigkeit sowie Entscheidungs- und Handlungskompetenzen sind zu fördern, sie sind 
für die Stabilität pluralistischer und demokratischer Gesellschaften entscheidend. Den Schülerinnen 
und Schülern ist in einer zunehmend internationalen Gesellschaft jene Weltoffenheit zu vermitteln, 
die vom Verständnis für die existenziellen Probleme der Menschheit und von Mitverantwortung 
getragen ist. Dabei sind Humanität, Solidarität, Toleranz, Frieden, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung 
und Umweltbewusstsein handlungsleitende Werte.  
Die Vorbereitung auf das private und die Teilhabe am öffentlichen Leben (insbesondere die Arbeits- 
und Berufswelt) hat sich an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, sozialem Zusammenhalt, einer für 
beide Geschlechter gleichen Partizipation und ökologischer Nachhaltigkeit zu orientieren. Dabei soll 
die Entwicklung digitaler Kompetenzen die eigenverantwortliche, reflektierte Nutzung von 
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Informations- und Kommunikationstechnologien ermöglichen und individuelle Lernprozesse 
unterstützen.  
Die Auseinandersetzung mit religiösen und philosophischen Erklärungs- und Begründungsversuchen 
über Ursprung und Sinn der eigenen Existenz und der Existenz der Welt ist eine wichtige Aufgabe der 
Schule.  
 
Bildungsbereich Natur und Technik  
Die Natur als Grundlage des menschlichen Lebens tritt in vielfältiger, auch technisch veränderter 
Gestalt in Erscheinung. Die Kenntnisse über die Wirkungszusammenhänge der Natur sind als 
Voraussetzung für einen bewussten Umgang und die Nutzung mit Hilfe der modernen Technik 
darzustellen.  
Verständnis für Phänomene, Fragen und Problemstellungen aus den Bereichen Mathematik, 
Naturwissenschaft und Technik bilden die Grundlage für die Orientierung in der modernen, von 
Technologien geprägten Gesellschaft.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen sich daher im Rahmen des Unterrichts grundlegendes Wissen, 
Entscheidungsfähigkeit und Handlungskompetenz aneignen. Die Schülerinnen und Schüler sind zu 
befähigen, sich mit Wertvorstellungen und ethischen Fragen im Zusammenhang mit Natur und Technik 
sowie Mensch und Umwelt auseinander zu setzen. Als für die Analyse und Lösung von Problemen 
wesentliche Voraussetzungen sind Formalisierung, Modellbildung, Abstraktions- und 
Raumvorstellungsvermögen zu vermitteln. 
  
Bildungsbereich Kreativität und Gestaltung  
Neues zu schöpfen sowie Gedanken und Gefühle verbal und nonverbal zum Ausdruck zu bringen sind 
wesentliche Teile des menschlichen Lebens. Den Schülerinnen und Schülern ist Gelegenheit zu geben, 
selbst Gestaltungserfahrungen zu machen und über Sinne führende Zugänge mit kognitiven 
Erkenntnissen zu verbinden. Dabei eröffnet sich für sie die Chance, individuelle Fähigkeiten zu 
entdecken und zu nutzen und sich mit den Ausdrucksformen ihrer Mitmenschen auseinander zu 
setzen. Daraus sollen sich Impulse für das Denken in Alternativen, für die Relativierung eigener 
Standpunkte, für die Entwicklung eines kritischen Kunstverständnisses und für die Anerkennung von 
Vielfalt als kultureller Qualität ergeben. Die kreativ-gestaltende Arbeit soll im Spannungsfeld von 
Selbstverwirklichung und sozialer Verantwortung als individuell bereichernd und 
gemeinschaftsstiftend erlebt werden. 
 
Bildungsbereich Gesundheit und Bewegung  
Körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden ist zu fördern, wobei Körperbewusstsein und 
Gesundheit unter Berücksichtigung der individuellen Disposition zu thematisieren sind. Die 
Schülerinnen und Schüler sind zu unterstützen, einen gesundheitsbewussten und gegenüber der 
Umwelt und Mitwelt verantwortlichen Lebensstil zu entwickeln. Im Sinne eines ganzheitlichen 
Gesundheitsbegriffs ist ein Beitrag zur gesundheits- und bewegungsfördernden Lebensgestaltung zu 
leisten.  
Im Vordergrund stehen dabei die Förderung von motorischen und sensorischen Fähigkeiten, wobei 
sich die Schülerinnen und Schüler Kompetenz für eine bewegungsorientierte Gestaltung ihrer Freizeit 
auch im Hinblick auf einen späteren Ausgleich zur beruflichen Beanspruchung aneignen sollen. Durch 
die Auseinandersetzung mit Gesundheitsthemen wie Ernährung, Sexualität, Suchtprävention, Stress 
ist sowohl das körperliche als auch das psychosoziale Wohlbefinden zu fördern.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen lernen, sich am Straßenverkehr sicher und unfallverhütend zu 
beteiligen, technische Haushaltseinrichtungen risikobewusst zu nutzen und gefährliche Stoffe 
verantwortungsbewusst einzusetzen und zu entsorgen. 
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ZWEITER TEIL  
ALLGEMEINE DIDAKTISCHE GRUNDSÄTZE  
Der Lehrplan gibt Ziele vor. Aufgabe der Lehrerinnen und Lehrer ist es, durch geeignete Gestaltung des 
Unterrichts den einzelnen Schülerinnen und Schülern die Erreichung dieser Ziele zu ermöglichen. Im 
Sinne ihrer eigenständigen und verantwortlichen Unterrichts- und Erziehungsarbeit haben die 
Lehrerinnen und Lehrer  
– die Auswahl der Unterrichtsinhalte und Unterrichtsverfahren zur Erreichung dieser Ziele 
vorzunehmen,  
– im Unterricht Lernsituationen zu gestalten und Lernprozesse einzuleiten und zu unterstützen,  
– eine ansprechende und anregende Lernumgebung aufzubereiten,  
– vielfältige Zugänge zum Wissen zu eröffnen und auch selbst Informationen anzubieten,  
– Gelegenheiten zu schaffen, fachbezogene sowie fächerüberreifende Kompetenzen zu entwickeln 
und anzuwenden sowie Erfahrungen und Eindrücke zu gewinnen.  
 
Eine zentrale Voraussetzung für Lernen ist das persönliche Interesse, die Betroffenheit, die 
Begeisterung für ein Thema. Für die Nachhaltigkeit von Lernergebnissen ist es demnach von 
grundlegender Bedeutung, den einzelnen Schülerinnen und Schülern den Zugang zum Lerninhalt zu 
eröffnen und Lernprozesse entsprechend ihrer Vorerfahrung, Interessen und Lernpräferenzen zu 
gestalten.  
Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu aufgefordert werden, ihre Interessen, Neigungen, 
Fähigkeiten und Stärken in die Gestaltung von Unterricht einzubringen. Die Gestaltung der Lernkultur 
soll sie zum selbsttätigen Handeln – allein und mit anderen – anregen, durch eine Vielfalt an 
Lernmaterialien, Sozialformen, Aufgaben und Lernarrangements. Dazu gehören auch transparente 
Lernziele und Kriterien für die Selbst- und Fremdbeurteilung, damit sie ihr eigenes Handeln 
zielgerecht und dem Anspruch entsprechend ausrichten können.  
 
Gelingende Lernprozesse gründen auf einer wertschätzenden, unterstützenden Beziehung – das gilt 
insbesondere für schulische Lernprozesse. Die Lehrerinnen und Lehrer haben – als Erwachsene – die 
Verantwortung für die Qualität der Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen. Die wesentlichen 
Merkmale dieser Beziehung sind Gleichwürdigkeit, Authentizität, Verantwortung, Gemeinschaft 
(Subjekt-Subjekt-Beziehung statt Subjekt-Objekt-Beziehung). Gedanken, Reaktionen, Gefühle, 
Selbstbild, Träume, innere Realität der Kinder und Jugendlichen sind genauso ernst zu nehmen, wie 
die von Erwachsenen, und müssen in der Beziehung berücksichtigt werden.  
 
Der Einsatz digitaler Technologien ist eine unabdingbare Voraussetzung für zeitgemäßes Lernen. In 
allen Gegenständen sind daher altersadäquate Grundzüge von Informationsmanagement sowie Lern- 
und Unterrichtsorganisation mit Mitteln der Informationstechnologie zu praktizieren. Dabei sind in 
kommunikativen und kooperativen Arbeitsformen Informationsquellen zu erschließen und 
unterschiedliche Informationsformen zu bearbeiten, Inhalte zu systematisieren und zu strukturieren 
und Arbeitsergebnisse zusammenzustellen und multimedial zu präsentieren. Die Ergebnisse und deren 
Interpretation sind stets kritisch zu hinterfragen und Auswirkungen auf den Einzelnen und die 
Gesellschaft zu reflektieren.  
Die Erstellung eigenständiger Arbeiten mit Mitteln der Informationstechnologie ist in altersgemäßem 
Ausmaß anzuregen. Dazu zählen: Recherche und Verarbeitung von Informationen mit einer 
Textverarbeitung oder einem Präsentationsprogramm, Erstellung von Kalkulationsmodellen, 
Durchführung und Auswertung von Befragungen und Experimenten, Gestaltung von Medien, 
dokumentierte Kommunikation und Kooperation auch in einer Fremdsprache, Dokumentation und 
Präsentation von Projektarbeiten.  
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Bei der Vorbereitung und Durchführung des Unterrichts sind insbesondere folgende Grundsätze zu 
beachten:  
1. Anknüpfen an die Vorkenntnisse und Vorerfahrungen der Schülerinnen und Schüler  
Der Unterricht hat an die Vorkenntnisse, Vorerfahrungen und an die Vorstellungswelt der Schülerinnen 
und Schüler anzuknüpfen, damit die Lerninhalte und Lernprozesse anschlussfähig sind und der Zugang 
dazu gesichert wird. Vorwissen soll bereits im Vorfeld der fachdidaktischen Planung mittels 
Vorerhebungen möglichst fach- und lernzielgerecht festgestellt werden. Dabei können auch 
bestehende Falschannahmen erkannt und ihre Auswirkungen vermieden werden.  
Kontinuierliche Kontakte mit vor- und nachgelagerten Aus-/Bildungseinrichtungen gewährleisten 
möglichst friktionsfreie Übergänge an den Nahtstellen. An die Anforderungen und die gebräuchlichen 
Lernformen der Grundschule ist anzuschließen.  
 
2. Stärken von Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler  
Im Unterricht ist durch das Schaffen einer entsprechenden Lernatmosphäre, individuell 
herausfordernder Aufgaben, einer förderlichen Lerngemeinschaft und einer anregenden 
Lernumgebung eigenverantwortliches und selbsttätiges Lernen besonders zu fördern. Das Ziel der 
unterrichtlichen Bemühungen muss sein, die Schülerinnen und Schüler als Subjekte ihres eigenen 
Lernens zu erkennen und zu stärken. Dafür bieten sich alle Unterrichtsaktivitäten an, die 
Auseinandersetzung, Entdeckung, Erkenntnisgewinnung, Problemlösung, Anwendung und Reflexion 
fördern und fordern.  
Eine Öffnung des Unterrichts trägt zur Stärkung der Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung bei. 
Offenheit des Unterrichts zeigt sich am Grad der Mitbestimmung der Schülerinnen und Schüler in 
folgenden Dimensionen:  
Organisation (Zeiteinteilung, Orts- und Partnerwahl),  
Methode (Gestaltung individueller Lernwege),  
Inhalt (Auswahl der Themen und Fragestellungen),  
soziales Leben in der Klasse (Regeln und Ablauf des Klassenlebens, Umgang mit Konflikten, 
Entscheidung über gemeinsame Vorhaben),  
Werte (Beziehung zwischen Lehrperson und Schülerinnen bzw. Schülern sowie zwischen letzteren 
untereinander, Grundsatz der Gleichwürdigkeit).  
Die Schülerinnen und Schüler sind ihrem Alter entsprechend zu kritischem und eigenverantwortlichem 
Denken zu führen. Es sind Impulse zu setzen, die die Entwicklung eigener Wert- und 
Normvorstellungen bei den Schülerinnen und Schülern anregen und fördern.  
Den Schülerinnen und Schülern ist Lernen als Prozess verständlich zu machen. Sie sollen die an sie 
gestellten Anforderungen kennen, diese annehmen und sich selbst einschätzen lernen, die für sich 
passenden Zugänge und Methoden zum Erwerb der geforderten Fach-, Selbst- und Sozialkompetenz 
wählen können und solcherart auch Motivation für ihre Arbeit finden.  
Der bewusste Umgang mit Lernstrategien ist eine unabdingbare Voraussetzung für selbsttätiges 
Erarbeiten von Kenntnissen und Fertigkeiten, dient aber auch dem Zweck, eine Basis für den 
lebensbegleitenden selbstständigen Bildungserwerb zu legen. Lehrerinnen und Lehrer sind dabei 
Vermittler und Vorbilder, indem sie ihr eigenes Lernen vorleben, demonstrativ reflektieren und 
erläutern.  
Bei der Gestaltung des Unterrichts soll auch Möglichkeit geboten werden, außerschulisch erworbenes 
Wissen in die Klassengemeinschaft einzubringen.  
 
3. Herstellen von Bezügen zur Lebenswelt  
Im Sinne des exemplarischen Lernens und der Kompetenzorientierung sind zeit- und lebensnahe 
Themen zu wählen, durch deren Bearbeitung Einsichten, Einstellungen, Kenntnisse, Fähigkeiten, 
Fertigkeiten und Methoden gewonnen werden, die eigenständig auf andere strukturverwandte 
Probleme und Aufgaben übertragen werden können. Die Materialien und Medien, die im Unterricht 
eingesetzt werden, haben aktuell und anschaulich zu sein, um die Schülerinnen und Schüler zu aktiver 
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Mitarbeit anzuregen. Schule öffnet sich nach außen und setzt dabei verstärkt auf partnerschaftliche 
Kooperationen mit anderen Bildungseinrichtungen, Institutionen, Betrieben u.ä. Begegnungen mit 
Fachleuten, die in den Unterricht eingeladen werden können, sowie die Einbeziehung außerschulischer 
Lernorte bzw. die Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichts durch Schulveranstaltungen stellen 
wesentliche Bereicherungen dar. Den neuen Technologien kommt verstärkt Bedeutung zu.  
In Hinblick auf die Entscheidung bezüglich des weiteren Aus-/Bildungsweges kommt den Bezügen zur 
Lebenswelt besondere Bedeutung zu. Die Schülerinnen und Schüler sollen Einblick in Tätigkeitsfelder, 
die für ihren zukünftigen Bildungsweg sowie ihr zukünftiges Berufsleben relevant sein können 
gewinnen. Sie sollen befähigt werden, ihre Fähigkeiten und Potenziale einzuschätzen, sich ihren 
Interessen entsprechende Ziele zu setzen und ihren weiteren Aus-/Bildungsweg entsprechend zu 
planen. Dafür ist eine gut ausgeprägte Orientierungskompetenz notwendig.  
 
4. Diversität und Inklusion, Chancen- und Geschlechtergerechtigkeit  
Die Schulen stehen heute vor der Herausforderung, mit der wachsenden Vielfalt bzw. Heterogenität 
der Schülerinnen und Schülern konstruktiv umzugehen, sodass die individuellen Begabungen und 
Potenziale – unabhängig von vorgefassten Bildern, Zuschreibungen und familiären 
Rahmenbedingungen – bestmöglich gefördert und aktiviert werden. Es geht um individuelle und 
diskriminierungsfreie Lern-, Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten von Mädchen und Buben 
unterschiedlicher familiärer und kultureller Herkunft mit unterschiedlichen Leistungsspektren. Eine 
zentrale Rolle dabei spielt neben einem individualisierten Unterricht und der Orientierung an der 
Erreichung bestimmter Leistungen bzw. Kompetenzen v.a. auch das soziale Lernen im Raum Schule 
und der Umgang mit Differenzen und Konflikten.  
Inklusion in der Schule bedeutet  
– gleiche Wertschätzung aller Schülerinnen und Schüler,  
– wahrnehmen der Individuen, vermeiden von Etikettierungen und Fremdzuschreibungen,  
– erkennen, dass Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schülern Chancen für das gemeinsame 
Lernen sind und nicht Probleme, die es zu überwinden gilt,  
– Steigerung der Teilhabe aller Schülerinnen und Schülern an Arbeit, Kultur und Gemeinschaft der 
Schule,  
– Weiterentwicklung der Kulturen, Strukturen und Praktiken in der Schule, so dass sie besser auf die 
Vielfalt der Schülerinnen und Schülern des jeweiligen Umfeldes eingehen,  
– Abbau von Barrieren für Lernen und Teilhabe aller Schülerinnen und Schülern, nicht nur solcher mit 
Beeinträchtigungen oder solcher, denen besonderer Förderbedarf zugesprochen wird,  
– Anregung durch Projekte, die Barrieren für Zugang und Teilhabe bestimmter Schülerinnen und 
Schülern überwinden und mit denen Veränderungen zum Wohl vieler Schülerinnen und Schülern 
bewirkt werden können,  
– den Auf- und Ausbau nachhaltiger Beziehungen zwischen Schulen und Gemeinden.  
Interkulturelles Lernen  
Aufgabe des interkulturellen Lernens ist das Begreifen, Erleben und Mitgestalten kultureller Werte 
beim gemeinsamen Lernen und nicht nur die Vermittlung von Kenntnissen über andere Kulturen. 
Sensibilität für die psychische und soziale Situation von Kindern mit Migrationshintergrund ist 
besonders wichtig. Der Zusammenhalt in der Klasse wird dadurch gefördert, dass alle Schülerinnen 
und Schüler als gleichberechtigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Diskursgemeinschaft der 
Klasse ihre besonderen Fähigkeiten und Stärken, zum Beispiel ihre Mehrsprachigkeit, einbringen und 
dafür Anerkennung erfahren.  
Interkulturelle Bildung behandelt nicht nur Fragen der Kommunikation über sprachliche Unterschiede 
hinweg, sondern auch die Zusammenhänge zwischen Sprachen und ihren kulturellen Hintergründen, 
Fragen des Austauschs und des Verstehens zwischen Gruppen verschiedener sprachlicher, sozialer, 
geographischer bzw. sonstiger Herkunft und damit Fragen der individuellen und sozialen Identität 
sowie der Zugehörigkeit und der Strategien zum Umgang mit kulturellen Praktiken.  
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Gleichwertigkeit und gleiche Gültigkeit sind Leitbegriffe, an denen sich die Erziehung der Schülerinnen 
und Schüler zu Akzeptanz, Respekt und gegenseitiger Achtung und Wertschätzung orientieren soll. Die 
Normalität des Anderen soll zunehmend zur Selbstverständlichkeit werden. Interkulturelles Lernen 
leistet seinen Beitrag dazu, indem es eine sprachliche und kulturelle Vielfalt in einer inklusiven 
Lernkultur fördert und pflegt.  
Die Auseinandersetzung mit dem Kulturgut der in Österreich lebenden Volksgruppen ist in allen 
Bundesländern wichtig, wobei sich jedoch bundeslandspezifische Schwerpunktsetzungen ergeben 
werden.  
Mehrsprachigkeit  
Sprache hat in einer von Globalisierung und sprachlich-kultureller Vielfalt geprägten Welt große 
Bedeutung für die persönliche Entwicklung und die Wahrnehmung von Bildungs- und Lebenschancen.  
Im Mittelpunkt sollen die Wertschätzung aller Sprachen und die Entwicklung der Fähigkeit aller 
Schülerinnen und Schüler stehen, mehrere Sprachen zu lernen und zu verwenden. Diese Kompetenzen 
sollen durch angemessenen Unterricht und durch eine plurilinguale Bildung verbreitert und vertieft 
werden, mit dem Ziel, sprachliche Sensibilität und interkulturelles Verständnis als Basis für eine 
demokratische Gesellschaft von Bürgerinnen und Bürgern zu schaffen.  
Eine allfällige Mehrsprachigkeit von Schülerinnen und Schüler wird als wertvolle Ressource gesehen 
und nicht nur in jenen Unterrichtsgegenständen genutzt, die sich primär mit Sprache beschäftigen. Der 
Spracherwerb ist kein Prozess, der sich nur auf die Nachahmung der Sprache der Eltern, anderer Kinder 
usw. beschränkt, sondern das Erlernen der Sprache in ihrem gesamten sozialen Umfeld fördert. 
Mimesis, verstanden als schöpferische Nachahmung sprachlicher Vorbilder, ist dabei die Basis des 
Spracherwerbs, die Systematisierung des solcherart Erworbenen ist der zweite Schritt im 
sprachdidaktischen Prozess.  
Besondere Bedeutung kommt der Ermutigung durch die Lehrerinnen und Lehrer zu, sprachliche 
Ressourcen in der Klasse zu nutzen.  
Kompetenzorientierter Unterricht ist an den Prinzipien der kommunikativen Didaktik auszurichten, 
wobei insbesondere Modelle der Immersion in der schulischen Praxis bzw. „Content and Language 
Integrated Learning“ (CLIL) gefördert werden sollen.  
Das Wahrnehmen anderer Sprachen, ihrer Gemeinsamkeiten und Unterschiede, mit allen Sinnen 
fördert nicht nur das Interesse und den Respekt für andere Sprachen, sondern schafft die Möglichkeit, 
die unbewusst bereits vorhandenen Theorien über Sprache und Sprachen bewusst zu machen und zu 
elaborieren („Language Awareness“).  
„Interimssprache“ („Interlanguage“) ist eine Sprache, die sich Lernende zurechtlegen aus all dem, was 
sie über die neue Sprache schon wissen, und dem, was sie aus ihrer eigenen Sprache an Sprachwissen 
mitbringen. Sie hat System und Logik, obwohl sie fehlerhaft sein kann. Interimssprache ist das 
Optimum dessen, was Lernende in einer gewissen Phase des Spracherwerbs aus dem mitgebrachten 
Sprachwissen und dem für sie neuen Repertoire der Zielsprache zu machen imstande sind. Man könnte 
sie daher als asymptotische Annäherung an die Zielsprache bezeichnen. Sie ist nichts Fixes, sondern 
ständig in Bewegung, und zwar hin in Richtung auf die Zielsprache. Die Interimssprache sollte 
allmählich zugunsten der Zielsprache in den Hintergrund treten. Beim Umgang mit Interimssprache 
wird vom Korrekturverhalten der Lehrerinnen und Lehrer besondere Sensibilität verlangt. Es ist von 
Fall zu Fall zu prüfen, inwiefern Interferenzen als Zeichen von Kreativität und als notwendige Bausteine 
auf dem Weg zur Zielsprache gesehen und verstanden werden können.  
Lokale sprachliche Ressourcen sollen im Rahmen von Projekten und Kooperationen mit 
außerschulischen Bereichen genützt werden. Die dafür notwendigen Voraussetzungen schafft eine 
moderne, als „Community Education“ bezeichnete Pädagogik.  
Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt können sich dann am besten entwickeln, wenn sie auf frühem 
und kontinuierlichem Sprachenlernen, dem Unterricht des Deutschen als Erst- und als Zweitsprache, 
dem Unterricht der Volksgruppensprachen, der Herkunftssprachen von Migrantinnen und Migranten 
sowie einer Vielzahl von lebenden Fremdsprachen und klassischen Sprachen basieren.  
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Die Förderung und Weiterentwicklung sprachlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten in allen 
Unterrichtsgegenständen ist die Grundlage dieses sprachdidaktischen Ansatzes.  
Reflexive Koedukation und gendersensible Pädagogik  
Koedukation beschränkt sich nicht auf gleichzeitiges Unterrichten von Schülerinnen und Schülern. 
Vielmehr ist eine forschungsgestützte Auseinandersetzung mit geschlechtsspezifischen 
Stereotypisierungen zu führen, um die Handlungsspielräume und Potenziale von Mädchen und Buben 
möglichst breit zu entfalten. Es ist wesentlich, die Lerninhalte und Unterrichtsmethoden so 
auszuwählen, dass sie beide Geschlechter gleichermaßen ansprechen und den Unterricht so zu 
gestalten, dass er sozialisationsbedingt unterschiedlichen Vorerfahrungen entgegenzusteuern in der 
Lage ist. Lehrerinnen und Lehrer sind angehalten, ein (Lern-)Klima der gegenseitigen Achtung zu 
schaffen und eigene Erwartungshaltungen, Geschlechterrollenbilder und Interaktionsmuster zu 
reflektieren. Lehrerinnen und Lehrer sollen sich ein Grundwissen über die Ergebnisse der 
Geschlechterforschung aneignen, sowohl gegenstandsbezogen als auch in Bezug auf 
allgemeinpädagogische, psychologische, soziologische und didaktische Fragestellungen.  
Unterricht in geschlechtshomogenen Gruppen kann auf Basis eines reflektierten Konzepts 
genderkompetenter Lehrerinnen und Lehrer zu einer Erweiterung des Verhaltens- und 
Interessensspektrums von Mädchen und Burschen beitragen. Im Zusammenhang mit speziellen 
Themen oder Situationen kann es sinnvoll sein, unter Beachtung der im § 8a des 
Schulorganisationsgesetzes sowie der auf Grund dieser Bestimmung ergangenen Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen den Unterricht temporär nach Geschlechtern getrennt durchzuführen.  
Integration von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf  
Unter Beachtung des Prinzips der inklusiven Pädagogik ist gemäß § 21a Abs. 2 des 
Schulorganisationsgesetzes Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die in 
die Mittelschule aufgenommen wurden, eine der Aufgabe der Sonderschule entsprechende Bildung zu 
vermitteln, wobei entsprechend den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler die 
Unterrichtsziele der Mittelschule anzustreben sind.  
Sofern für diese Schülergruppe ein der Behinderung entsprechender Lehrplan der Sonderschule zur 
Anwendung kommt, gelten die hier angeführten Allgemeinen Didaktischen Grundsätze sinngemäß in 
Ergänzung der didaktischen Grundsätze des Lehrplanes der Sonderschule.  
 
5. Förderung durch Differenzierung und Individualisierung  
Lernen ist ein zutiefst persönlicher, aktiver Aneignungsprozess, auf eigenen, vielfältigen Wegen, die 
nicht linear verlaufen. Die Schülerinnen und Schüler bringen unterschiedliches Vorwissen, vielfältige 
und unterschiedliche Vorerfahrungen, Interessen und Lernpräferenzen mit. Diese Unterschiede sind 
zu würdigen und für die Stärkung der individuellen Lernmotivation und Leistungsfähigkeit nutzbar zu 
machen.  
Je nach dem persönlichen Entwicklungsstand, nach Themenstellung und Herangehensweise im 
Unterricht, finden die Schülerinnen und Schüler in unterschiedlicher Weise Zugang zu den 
Lerninhalten. Aufgabe der Schule ist es, durch Individualisierung, Personalisierung und Differenzierung 
den Schülerinnen und Schülern die jeweils passenden Zugangsmöglichkeiten zu eröffnen, damit sie 
aktiv und zunehmend eigenständig ihre individuellen Leistungspotenziale und besonderen 
Begabungen entfalten können. Leistungsfähigkeit ist dabei kontinuierlich zu fördern und 
herauszufordern.  
Für den Unterricht ergeben sich jedenfalls folgende Aufgabenstellungen bzw. pädagogisch-didaktische 
Konsequenzen:  
– wertschätzende Beziehungen aufbauen und pflegen,  
– Erstellung von differenzierten, zielgerichteten Lernangeboten, die unterschiedliche Vorerfahrungen, 
Interessen und Lernpräferenzen berücksichtigen und individuelle Zugänge ermöglichen sowie auch 
immer wieder neue Einstiege und Anreize bieten,  
– Auswahl und Offenheit bei der Aufgabenstellung, um Raum für persönliche Bezugnahmen seitens 
der Schülerinnen und Schüler zu schaffen,  
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– flexibles Eingehen auf unterschiedliche Lerngeschwindigkeiten, abwechslungsreiche 
Gruppenkonstellationen,  
– Berücksichtigung des unterschiedlichen Betreuungsbedarfs (bis hin zu Einzelgesprächen),  
– Bewusstmachen der Stärken und Schwächen im persönlichen Begabungsprofil der Schülerinnen und 
Schüler, wobei bevorzugt an die Stärken anzuknüpfen ist,  
– Entwicklung von wertschätzenden Rückmeldeverfahren, ob die Schülerinnen und Schüler tatsächlich 
ihr individuelles Leistungspotenzial optimal entfalten und wie persönliche Strategien, Handlungen und 
Arbeitsweisen weiter verbessert werden können,  
– Abstimmen der Unterrichtsplanung auf den jeweils aktuellen Leistungsstand der einzelnen 
Schülerinnen und Schüler, 
– Herstellung eines individuell förderlichen Lernklimas und Vermeidung von Demotivation, 
Beschämung und Entfremdung,  
– Trennen von Lern- und Leistungsphasen, um Fehlermachen als selbstverständlichen Bestandteil von 
Lernprozessen zulassen zu können,  
– Verständnis von Unterricht als Lern- und Entwicklungsbegleitung statt Vermittlung von Lernstoff.  
Die methodisch-didaktische Gestaltung soll die Berücksichtigung der jeweils aktuellen Bedürfnisse und 
Interessen der Schülerinnen und Schüler gestatten, aber auch bisher unerkannte vorhandene 
Potenziale und Interessen aktivieren. Einzelarbeit, Partnerarbeit und die zahlreichen Formen der 
Gruppenarbeit sind von besonderer Bedeutung, weil sie auch Raum und Zeit für individuelle Begleitung 
eröffnen. Auch fächerverbindende, fächerübergreifende, projektorientierte und offene Lern- und 
Lehrformen mit Wahlmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler haben große Bedeutung. 


